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Ehrenamt Blutspende:  
Mit Herz & Engagement Leben retten 

Wer ein Ehrenamt ausübt, der engagiert sich freiwillig 
und unentgeltlich, um das Gemeinwohl zu fördern und 
dadurch den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stär-
ken. Die Ausübung eines Ehrenamts innerhalb einer 
Gliederung des Deutschen Roten Kreuzes kann in unter-
schiedlicher und sehr vielfältiger Form erfolgen. So 
stellt auch eine uneigennützige DRK-Blutspende ein 
Ehrenamt dar. Neben der oftmals lebensrettenden 
Spende von einem halben Liter Blut, bedeutet der 
Einsatz auch einen Zeitaufwand von rund einer 
Stunde, für den der oder die Spendende keine 
finanzielle Aufwandsentschädigung erhält.  
  

Aber auch für die Unterstützung rund um die Planung 
und Durchführung von Blutspendeaktionen sind eh-
renamtliche Helferinnen und Helfer in den Städten, 
Dörfern und Gemeinden herzlich willkommen! In dem 
Blutspende-Podcast „500 Milliliter Leben“ erzählt ein 
Ehepaar in der Episode „Mit Herzblut dabei – Ehren-
amt bei der Blutspende“ über sein ganz persönliches 
Engagement, seine Aufgaben und das Glücksgefühl, 
das die Ausübung des Ehrenamtes ihm verschafft. Die 
Übernahme eines Ehrenamts in der DRK-Blutspende 
ist auch ohne eine Mitgliedschaft im DRK möglich.  

 
Art und Umfang der Einsätze können selbstverständ-
lich selbst bestimmt werden. Jede*r ist willkommen! 

www.blutspende.de/podcast 

TERMINE 

Februar/März 2026 
von 15:00 bis  19:00 Uhr     
 
Montag, 9.2. 
Pulsen Bürger- und 
Seniorenzentrum  
Koselitzer Str. 28 
 
Freitag, 13.2. 
Riesa Städtisches Gymnasium  
Haus Planck, Lessingstr. 8 
 
Mittwoch, 18.2. 
Nünchritz Schulzentrum 
Glaubitzer Str. 15/17    
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ÖFFNUNGSZEITEN GEMEINDEBIBLIOTHEK 
Unsere Bibliothek (Am Raubschlößchen 8 in 

Glaubitz, im Kita-Gebäude) ist jeden Dienstag 
von 15 bis 17 Uhr geöffnet.  
 

Schauen Sie gern mal rein. 
Wir freuen uns auf Sie! 

Eine große Auswahl verschiedenster Büchern  
ist zur Ausleihe vorhanden.
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BEKANNTMACHUNG WIDERSPRUCHSRECHTE BEI DER 
ÜBERMITTLUNG VON DATEN NACH DEM BUNDESMEL-
DEGESETZ 
 
Die Meldebehörde darf nach § 42, Abs. 2 Bundesmeldegesetz 
Daten an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften über-
mitteln. Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgesellschaft Familienangehörige, die nicht derselben oder 
keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, 
darf die Meldebehörde auch von diesen Vor- und Familienna-
men, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht, Zugehörigkeit 
zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, derzeiti-
ge Anschriften und letzte frühere Anschrift, Auskunftssperren 
nach § 51 sowie Sterbedatum übermitteln. Familienangehörige 
sind der Ehegatte oder Lebenspartner, minderjährige Kinder 
und die Eltern von minderjährigen Kindern. Der Datenüber-
mittlung kann gemäß § 42 Abs. 3 Bundesmeldegesetz wider-
sprochen werden. Bereits in den vergangenen Jahren einge-
reichte Widersprüche behalten ihre Gültigkeit.  
 
Die Meldebehörde darf nach § 50, Abs. 1, 2 und 3 Bundesmelde-
gesetz Auskünfte aus dem Melderegister für folgende bestimmte 
Zwecke erteilen: 
1. Auskunft an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von 

Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstim-
mungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs 
der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten. Es han-
delt sich um ausgewählte Gruppen von Wahlberechtigten, für 
deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist. Die 
Auskunft umfasst Familienname, Vornamen, Doktorgrad und 
derzeitige Anschriften. Die Person oder Stelle, der die Daten 
übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer 
Wahl oder Abstimmung verwenden. 

2. Auskunft an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk über Alters- 
oder Ehejubiläen von Einwohnern. Altersjubiläen sind der 70. 
Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. 
Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 
50. Und jedes folgende Ehejubiläum. Die Auskunft umfasst Fa-
milienname, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum 
und Art des Jubiläums. 

3. Auskunft an Adressbuchverlage zu allen Einwohnern, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben. Die Auskunft umfasst Famili-
enname, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von 
Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwen-
det werden.  

SITZUNG DES GEMEINDERATES GLAUBITZ 
 
Der Gemeinderat Glaubitz fasste in der Sitzung am 19.01.2026 
folgende Beschlüsse: 
 
Beschluss-Nr. 01/2026 
Der Gemeinderat beschließt die Änderung des Gesellschafts-
vertrages der SGZ mbH i. L. 
 
Beschluss-Nr. 02/2026 
Der Gemeinderat beschließt die Annahme einer Spende. 
 
 
Die nächste Sitzung des Gemeinderates Glaubitz findet am 
Montag, dem 16.02.2026, 19:30 Uhr, im Gemeindeamt Glau-
bitz (Beratungsraum), Bahnhofstraße 19 statt. Die Tagesord-
nung entnehmen Sie bitte den ortsüblichen Bekanntgaben an 
den Bekanntmachungstafeln. 

 

ÖFFNUNGSZEITEN 
 
Büro im Gemeindeamt Glaubitz 
Dienstag 12.00 bis 18.00 Uhr 
Donnerstag 09.00 bis 15.00 Uhr 
 
Sprechzeiten des Bürgermeisters 
Dienstag 14.00 bis 18.00 Uhr  

(Nur nach Terminvereinbarung!) 

 

SCHIEDSSTELLE GLAUBITZ 
 
Die nächste Sprechstunde unseres Friedensrichters findet am 
Dienstag, dem 17. Februar 2026, von 17:00 bis 18:00 Uhr im 
Gemeindeamt Glaubitz, Bahnhofstraße 19, Beratungsraum 1. 
Etage, statt.

AMTLICHE  
MITTEILUNGEN

STELLENAUSSCHREIBUNG 
 
 

Die Gemeinde Glaubitz sucht 
eine/n Rettungsschwimmer/in „Stufe Bronze“ 

in Vollzeit und Festanstellung zum baldigen Eintritt. 
Weitere Qualifizierungen werden von der Gemeinde 

übernommen. 
__________________________________ 

 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die 

Gemeinde Glaubitz, Kennwort: Waldbad 
Bahnhofstraße 19, 01612 Glaubitz 

E-Mail: post.glaubitz@kin-sachsen.de 

IMPRESSUM 
 
Herausgeber: Gemeinde Glaubitz, Bahnhofstraße 19, 01612 Glaubitz,                  
E-Mail: post.glaubitz@kin-sachsen.de · Verantwortlicher Redakteur für den 
amtlichen Teil, alle sonstigen Verlautbarungen und Mitteilungen ist der         
Bürgermeister oder sein Vertreter. · Redaktion/Anzeigen: T. Schmidt, Tel. 
035265/50019, E-Mail: post@nuenchritz.de · Satz, Druck, Weiterverarbei-
tung: Druckerei polyprint Riesa GmbH, Goethestraße 59, 01587 Riesa  

 
Nächster Erscheinungstermin: 06.03.2026  
Redaktionsschluss: 20.02.2026
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WICHTIGE  
INFORMATIONEN

Der Datenübermittlung kann gemäß § 50, Abs. 5 BMG widerspro-
chen werden. Bereits in den vergangenen Jahren eingereichte Wi-
dersprüche behalten ihre Gültigkeit. Widersprüche gegen die 
Übermittlung der Daten nach § 42, Abs. 3 BMG in Verbindung mit 
§ 50, Abs. 5 BMG sind schriftlich oder zur Niederschrift in der 
Meldebehörde der Gemeinde Nünchritz, Glaubitzer Straße 10, 
01612 Nünchritz einzulegen.   
 

ACHTUNG – WICHTIGE INFORMATION:  
 
Der Bundestag hat am 05. Dezember 2025 das Gesetz zur Moder-
nisierung des Wehrdienstes (WDModG) beschlossen und der Bun-
desrat dem WDModG am 19. Dezember 2025 zugestimmt. Mit In-
krafttreten des Gesetzes entfällt somit die Möglichkeit für eine 
gesonderte Übermittlungssperre nach § 36 Absatz 2 Bundesmel-
degesetz (Widerspruch gegen die Übermittlung von Meldedaten 
an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
zum Zweck der Wehrerfassung). In den Melderegistern noch vor-
handene Datensätze sowie bestehende Übermittlungssperren 
werden melderegisterweit gelöscht. 
 
Ihre Gemeindeverwaltung 
 

 
 
 

KLEINPROJEKTEFÖRDERUNG 2026 FÜR VEREINE  
UND KIRCHGEMEINDEN IM ELBE-RÖDER-DREIECK 
 
Bis 27.02.2026 können Vereine und Kirchgemeinden wieder För-
dermittel für Kleinprojekte beim Regionalmanagement beantra-
gen. Zur Erhaltung und Unterstützung des Vereinslebens und des 
Ehrenamtes im Elbe-Röder-Dreieck stehen dafür insgesamt 
75.000 Euro zur Verfügung. Antragsteller können einen nicht 
zurückzuzahlenden Zuschuss in Höhe von 80 Prozent erhalten. 
Der Maximalzuschuss je Kleinprojekt liegt bei 10.000 Euro.  
Anträge können beispielsweise gestellt werden für: 
die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen · an Vereinsanla-
gen · die Ausstattung von Vereinsräumen · die Anschaffung von 
PC-Technik, Veranstaltungstechnik · Maschinen · die Gestal-
tung von Ausstellungen. 
 
Die Entscheidung zur Förderung der Kleinprojekte trifft der Koordi-
nierungskreis Elbe-Röder-Dreieck am 26.03.2026. Der Umset-
zungszeitraum für die Projekte läuft dann bis zum 15.08.2026. Die 
Antragsteller müssen die Projekte zunächst vorfinanzieren. Die 
Auszahlung der beantragten Förderung erfolgt bis Ende 2026. Das 
Antragsformular und alle weiteren Informationen gibt es unter htt-
ps://elbe-roeder.de/foerderung2023/regionalbudget/ regional-
budget-2026. Für Rückfragen steht Anja Schober vom Regionalm-
anagement Elbe-Röder-Dreieck unter Tel.: 035265/51270 oder per 
E-Mail: rm@elbe-roeder.de zur Verfügung. 
 
 

NEUE LEADER-FÖRDERMITTEL FÜR PRIVATE,  
UNTERNEHMEN, VEREINE UND KOMMUNEN 
 
Am 26.01.2026 ist die erste Einreichungsrunde für geplante 
LEADER-Fördervorhaben im Elbe-Röder-Dreieck in diesem Jahr 
gestartet. Für die Einreichungsrunde stehen Fördermittel in 
Höhe von insgesamt 750.000 Euro in sieben Handlungsfeldern 
zur Verfügung. 

Bis zum 23.02.2026 können interessierte Bürger, Kleinunter-
nehmen, Vereine und Kommunen wieder ihre Vorhaben beim 
Regionalmanagement einreichen und sich für eine Förderung 
bewerben. 
 
Fördermittel gibt es zum Beispiel für private Wohnvorhaben, 
die medizinische Versorgung, Vereinsanlagen, Spielplätze, bau-
liche Projekte und die Ausstattung von Kleinunternehmen, 
landtouristische Projekte und regionale Bildungsangebote. An-
tragsteller können je nach Vorhaben einen nicht zurückzuzah-
lenden Zuschuss in Höhe von 35 bis 80 Prozent erhalten. Der zu 
erreichende Mindestzuschuss liegt bei 5.000 Euro. 
 
Die vollständigen Vorhabenaufrufe finden Sie unter https://elbe-
roeder.de/foerderung2023/leader-foerderung/aktuelle-aufrufe. 
Ansprechpartnerin beim Regionalmanagement ist Anja Schober 
unter Tel.: 035265/ 51270 oder Mail: rm@elbe-roeder.de. 
 
Das Elbe-Röder-Dreieck wurde im März 2023 wieder als LEADER-Fördergebiet für 
die neue EU-Förderperiode 2023 bis 2027 bestätigt. Damit fließen bis 2027 Förder-
mittel des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) in Höhe von knapp 4 Mio. Euro in die Region zwischen Großenhain 
und Riesa. 
 
 

Jobs, Ausbildung und Perspektiven im Landkreis Meißen 
DAS JOBPORTAL DES MEISSNER LANDES BRINGT 
MENSCHEN UND UNTERNEHMEN ZUSAMMEN 
 
Mit dem Jobportal des MEISSNER LANDES erhalten Jobsuchen-
de sowie Schülerinnen und Schüler im Landkreis Meißen einen 
zentralen Zugang zu den Themenbereichen Arbeit, Ausbildung 
und beruflicher Orientierung in der Region.  
Die Nutzung des Portals ist für Job-, Ausbildungs- und Prakti-
kumssuchende kostenfrei. Offene Stellen regionaler Unterneh-
men werden übersichtlich gebündelt und durch Ausbildungs-
plätze, duale Studienangebote und Praktika ergänzt. So ent-
steht ein klarer Überblick über die Vielfalt der regionalen Ar-
beitswelt und über konkrete Einstiegsmöglichkeiten – nah am 
Menschen, gut erreichbar und verbunden mit hoher Lebensqua-
lität im MEISSNER LAND.  
 

Finden Sie den Job, der zu Ihnen passt unter  
www.meissnerland.com/mehrzuarbeiten 

 
Starke Sichtbarkeit für Unternehmen und Arbeitgeber 
Für Unternehmen aus dem Landkreis Meißen ist das Jobportal 
eine wirkungsvolle Plattform, um offene Stellen sowie Ausbil-
dungs- und Praktikumsplätze sichtbar zu machen.  
Neben kostenlosen Einstiegsmöglichkeiten stehen kostenpf-
lichtige Zugänge (65,00 Euro netto pro Jahr) und Partnerpakete 
zur Verfügung. 
 
Die Partnerpakete bieten unter anderem: 
- eine erhöhte Reichweite für Stellenangebote, 
- eine stärkere Positionierung als attraktiver Arbeitgeber, 
- die Einbindung in das regionale Netzwerk des  

MEISSNER LANDES sowie 
- eine gezielte, crossmediale Ansprache  

potenzieller Fachkräfte. 
 
Unternehmen können das Jobportal damit flexibel für Fachkräf-
tegewinnung und Nachwuchssicherung einsetzen. Mehr Infor-
mationen finden Sie unter: www.meissnerland.com/partner 
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MITGLIEDERGRUPPE  
DER VOLKSSOLIDARITÄT NÜNCHRITZ/GLAUBITZ 
                              
Unsere Klubaktivitäten  
Veranstaltungen finden im Klub „Karl-Marx-Str. 27E“ statt. 
Unsere regelmäßigen Themennachmittage: 
jeden Montag | ab 14.00 Uhr | Spielenachmittag im Klub 
jeden Dienstag | ab 14.00 Uhr  | Gymnastiknachmittag im Klub 
 

AKTUELLE MONATLICHE VERANSTALTUNGEN 
IM MONAT FEBRUAR 2026 
 
Mittwoch, 11.02.2026 | 14.30 Uhr  
Kaffeenachmittag mit „bekannten Nünchritzern“ 
 
Donnerstag*, 12.02.2026 | 07.30 Uhr  
Treffen Bhf. Nünchritz zum 2. Wandertag 2026  
„Freiberg vom Silberpfad + Silberklang  
zum Klatschweiberbrunnen“ 
 
Donnerstag*, 19.02.2026 | 15.00 Uhr  
Kegeln Justus-von-Liebig-Straße 
 
Dienstag*, 24.02.2026 | 14.30 Uhr  
Buchlesung mit Evelyn Kühne Leckwitz 
 
Mittwoch*, 25.02.2026 | 14.30 Uhr  
Kaffeenachmittag im Klub 
 
Donnerstag*, 26.02.2026 | 13.00 Uhr  
EDEKA – zum Aquafitness ins Wonnemar Bad Liebenwerda  
(Bitte Anmeldung bis zum 20.02.2026 bei A. Heinrich  
Telefon: 55190 oder per E-Mail: hein-rich49@gmx.de) 
 
Der Vorstand der Mitgliedergruppe  
der Volkssolidarität Nünchritz-Glaubitz 
 
Unsere Ansprechpartner für Fragen & Hinweise: 
Reiner Bieder        Udo Schmidt           Heidi Neumann        Roswitha Vetter      
Lindenweg 5b      Liebigstr. 1            Gartenstr. 2d           K.MarxStr. 29b          
Neuseußlitz          Nünchritz               Nünchritz                Nünchritz 
03526750555       03526756102        03526755359          03526755228 

Unterstützung bei internationalen Fachkräften 
Ergänzt wird das MEISSNER LAND seit kurzem durch das Wel-
come Center MEISSNER LAND. Der Service richtet sich an Un-
ternehmen, insbesondere bei der Gewinnung und Integration 
internationaler Fachkräfte. Die Gewinnung internationaler 
Fachkräfte bringt für Unternehmen unterschiedliche Fragestel-
lungen mit sich – von rechtlichen Rahmenbedingungen über 
organisatorische Abläufe bis hin zur erfolgreichen Einbindung 
in den Arbeitsalltag.  
Das Welcome Center begleitet Arbeitgeber im Landkreis 
Meißen mit einer strukturierten Erstberatung und einer praxis-
nahen Unterstützung entlang der relevanten Schritte. Dabei 
werden zentrale Themen wie Aufenthalts- und Anerkennungs-
verfahren, formale Anforderungen sowie Wege zur Beschleuni-
gung von Prozessen aufgegriffen und verständlich eingeordnet. 
Ziel ist es, Unternehmen Sicherheit beim Vorgehen zu geben 
und die Besetzung offener Stellen mit internationalen Fach-
kräften effizient und vor allem zügig zu unterstützen – unab-
hängig von Branche oder Unternehmensgröße. 
 
Sprechen Sie dazu gern direkt über einen Online-Termin mit un-
serer Koordinatorin Steffi Kretzschmar (Tel.:03521 7251760, E-
Mail: welcomecenter@meissnerland.com). Weitere Infos finden 
Unternehmen unter www.meissnerland.com/welcomecenter. 

Mit dem Zusammenspiel aus Jobportal und Welcome Center stärkt das MEISSNER 
LAND den Landkreis Meißen als Arbeits- und Lebensstandort – für Menschen, die 
bleiben, zurückkehren oder neu ankommen möchten. 
 
Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH  
 
 
 
 
 
 
 

SPIELANSETZUNG 
 
1. Männer | 22.02.2026 | 14.00 Uhr  
SV 1919 Prösen - SV Einheit Glaubitz 
 
C-Junioren | 01.02.26 | 14.00 Uhr  
Endrunde Hallenkreismeisterschaften 
 

SPIELERGEBNISSE 
 
1. Männer 
03.01.2026    Wackerhallencup Nünchritz               7.Platz 
10.01.2026    Endrunde HKM Coswig                      5.Platz 
 
Alte Herren 
03.01.2026    Wackerhallencup                                6.Platz 
 
C-Junioren 
10.01.2026    Turnier in Röderau                             1.Platz 
18.01.2026    Vorrunde HKM                                   2.Platz 
 
D-Junioren 
10.01.2026   Hallenturnier Röderau                       7. Platz

Vereine

ZWECKVERBAND  
ABFALLWIRTSCHAFT OBERES ELBTAL 
 
Müll nicht vergessen!  
Entsorgungstermine für alle Ortsteile der Gemeinde Glaubitz  
Restabfall          Bioabfall                      Papier         Gelbe Tonne 
16.2./2.3.             9./16./23.2./2.3.             26.2.             19.2./5.3. 
Entsorger: ZAOE · 0351 40404-0 · info@zaoe.de – Bei Rückfragen bitte direkt an Firma wenden!

ZAHNÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST  
Änderung der Bekanntgabe:  
Informationen zum jeweils zuständigen 
Notdienst erhalten Sie ab sofort über 
den folgenden QR-Code oder direkt un-
ter: www.zahnaerzte-in-sachsen.de/pa-
tienten/notdienstsuche.  

Die Redaktion
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VEREINIGTE EVANGELISCH-LUTHERISCHE  
CHRISTUSKIRCHGEMEINDE ZEITHAIN 

 
Sonntag, 08.02.2026 
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Nünchritz,  

Prädikantin Müller 
 
Sonntag, 15.02.2026 
9.00 Uhr Gottesdienst in Glaubitz, Prädikant Küfner 
 
Sonntag, 22.02.2026 
10.30 Uhr Gottesdienst in Nünchritz, Pfrn. Gildehaus 
 
Sonntag, 01.03.2026 
9.00 Uhr Gottesdienst in Zschaiten, Prädn. Müller 
 
Freitag, 06.03.2026 
19.00 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag im  

Dorfgemeinschaftshaus Nünchritz,  
Team Begegnungsstätte 

  

EV.- LUTH. KIRCHGEMEINDE GROSSENHAINER LAND 
 
Sonntag, 15.02.2026 
09.00 Uhr Gottesdienst Kirche Merschwitz  

mit Pfarrer Adolph 
  

BEGEGNUNGSSTÄTTE NÜNCHRITZ 
 
Teezeit:                        Freitag, 13. Februar 
                                    Frau Schneider, 16.30 Uhr 
Gesprächsabend:          Dienstag, 24. Februar, 19.00 Uhr,  
                                    Team Begegnungsstätte „Infoabend  
                                    zum Weltgebetstagsland NIGERIA“ 
Frühstückstreff:            wöchentlich Donnerstag,  
                                    Frau Azendorf, 09.00 – 10.30 Uhr 
Frauenkreis:                 Donnerstag, 19. Februar 
                                    Frau Leber, 14.30 Uhr 
Basteln:                        Freitag, 20. Februar, Fr. Schneider,  
                                    16.30 Uhr 
Spielenachmittag         Freitag, 27. Februar, Frau Riedel, 
                                    17.00 Uhr  
Gebetskreis:                 wöchentlich montags, 18 – 19 Uhr 
                                    red. Seifert, Nünchritz, Am Südhang 3 
Soziale Beratung:         Um tel. Anmeldung wird gebeten!  
                                    Herr Eisenhauer, Tel.: 03525 734319 

KIRCHGEMEINDE GLAUBITZ 
 
Männerkreis: Mittwoch, 11. Februar, 15.00 Uhr, Gemein-

deraum mit Herrn Bennewitz und Frau Bauer 
 
Hauskreis Glaubitz: Am letzten Montag im Monat, 19.30 Uhr  

im Gemeinderaum Glaubitz,  
Info bei G. Schönfelder und  
im Pfarramt Glaubitz, Tel.  035265 54271 

 
Hauskreis Nünchritz: freitags, 19.30 – 20.30 Uhr bei Th. Deffke, 

Karl-Liebknechtring 10, Nünchritz,  
 
Singkreis Glaubitz:   mittwochs, 19.30 Uhr, Gemeindehaus,  

Fr. Giegold, Tel.: 0173 1615979 
 
Singkreis Zschaiten: donnerstags, 19.00 Uhr, CL-Raum 

in Zschaiten, Fr. Giegold,  
Tel.: 0173 1615979 

 
Posaunenchor: donnerstags, 19.30 Uhr, Gemeindehaus,  

Herr Burkhardt, Tel.: 0175 6669103 
 
Vorschulkinderkreis:    Samstag, 7. Februar, 9.30 – 11.00 Uhr,  

Gem.-raum Glaubitz, Frau Tammer,  
auch für Streumener Kinder! 

 
Konfirmanden Kl. 8: 9.–13.2. Konfifreizeit in Rathen mit Thema 

Glaubensbekenntnis danach... 
... wöchentlich nach Absprache jeweils am 
Dienstag, 16.00 – 17.00 Uhr und  
Mittwoch, 15.30 – 16.30 Uhr.  
Nicht in den Winterferien! 

 

Mitteilungen  
der Kirche
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   Geschäftsführer: 
Ronald Schubert

Bahnhofstr. 32 · 01619 Zeithain ·  03525 / 77 99 555
 03525 / 77 99 550 · � info@pbtg.de · www.pbtg.de

 

Wir als ambulantes Pflegeteam unterstützen 
Sie zu Hause mit folgendem Leistungsspektrum:
 Pflege (z. B. Hilfe bei der Körperpflege)
 Behandlungspflege (z. B. Gabe von Medizin 
 und Insulin, Wund- und Kompressionsversorgung)
 Verhinderungspflege
 Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen
 Beratungsgespräche für Pflegende Angehörige 
 im Viertel- oder Halbjahresrhythmus

Wir beraten Sie gern vor Ort, ein Anruf genügt!


